
 
Kaufvertrag über ein mobilitäts - Fahrzeug 

 

 

Die Firma L&L Electric - Fahrzeuge 

vertreten durch Fried Lilleike, Pinnasberg 27, 20359 HH - Altona, 

 

-nachfolgend Verkäufer genannt- 
 

und 

 

Frau / Herr / Firma 

............................................................................................. 

Strasse:                                                                                  

PLZ                    Ort.                                                           

Tel.:                                          

FAX:                                               

 

-nachfolgend Käufer genannt- 
 

schließen folgenden Kaufvertrag: 

 

 

 

§ 1 Kaufgegenstand 
 

(1) Der Verkäufer verkauft dem Käufer das folgende Fahrzeug einschließlich des bei Übergabe 

vorhandenen Zubehörs: 

 

Hersteller: 

Typ: Mopetfahrzeug 

Fahrzeugart:mobilitäts Fahrzeug 

Fahrzeug-Identifikationsnummer: 

Hubraum: 

 

(2) Zwischen den Vertragsparteien ist die als Anlage 1 diesem Vertrag beigefügte detaillierte 

Produktbeschreibung zur Bestimmung der Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes ausdrücklich 

vereinbart. Diese Beschaffenheitsvereinbarung ist keine Haltbarkeits- und / oder 

Beschaffenheitsgarantie des Verkäufers. Haltbarkeits- und / oder Beschaffenheitsgarantien hat der 

Verkäufer gegenüber dem Käufer nicht abgegeben. 

 

 



 

§ 2 Kaufpreis / Zahlungsbedingungen 

 
(1) Der vom Käufer zu zahlende Kaufpreis beträgt  

 

 10.499 .€ (in Worten: …………………. Euro) 

 

 und ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

 

(2) Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung 

des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. 

 

 

§ 3 Lieferbedingungen 

 
(1) Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind 

schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit dem Vertragsabschluss. 

 

Der Vertragsgegenstand ist vom Verkäufer bis zum ca 3 Monaten….. an den Käufer zu übergeben. 

 

(2) Der Käufer kann vier Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 

unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem Zugang der Aufforderung 

kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugschadens, 

beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5 % des 

vereinbarten Kaufpreises.  

 

(3) Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei 

leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10 % des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 

Unternehmen, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadensersatzan-sprüche bei leichter 

Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch 

Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der 

Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 

 

(4) Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die 

den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum 

vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffer 1 bis 3 

dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände 

bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von 

mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben 

davon unberührt. 



 

(5) Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 

Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben währen der Lieferzeit vorbehalten, sofern die 

Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den 

Käufer zumutbar sind. 

 

 

§ 4 Abnahme 
 

(1) Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 8 Tagen ab Zugang der 

Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen 

gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

 

(2) Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises. Der 

Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden 

nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden 

ist. 

 

 

§ 5 Sachmangel 
 

(1) Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes. Hiervon abweichend gilt eine 

Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des 

Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund Gesetz zwingend haftet 

oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie. 

 

Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die 

Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. 

 

(2) Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden gilt Folgendes: 

 

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung  kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom 

Hersteller / Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben 

geltend machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon unverzüglich zu 

unterrichten, wenn die erste Mängelbeseitigung erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von 

Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige 

auszuhändigen. 

 



b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer 

an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller 

/ Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu 

wenden. 

 

c) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der 

Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kauf-

vertrages geltend machen. 

 

(3) Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungsansprüche nicht berührt. 

 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Der Kaufgegenstand bleibt bis zum vollständigen Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des 

Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. 

 

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages  in Ausübung seiner 

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch 

bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung 

bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen. 

 

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, 

wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen 

unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen 

eine angemessene Sicherheit besteht. 

 

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der 

Zulassungsbescheinigung  Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu. 

 

(2) Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. 

 

(3) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen 

noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. 

 

 

§ 7 Gerichtsstand 
 

(1) Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 

Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der 

Sitz des Verkäufers. 



 

(2) Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 

nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 

oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 

bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz 

als Gerichtsstand. 

 

 

 

……………………..….  

Ort, Datum 

 

 

..….….………………….    ..……..………………. 

Unterschrift Verkäufer    Unterschrift Käufer 

 
 
 

mobilitäts Fahrzeug 

 
 
 

 

Dieses Elektroauto wurde für Rollstuhlfahrer konzipiert es ermöglicht eine hohe mobilität,  
die Reichweite beträgt 80 - 100 km 
 
Der Autoinnenraum hat keinen vorderen Sitz Sie fahren in das Auto mit Ihrem Rollstuhl der in der 
angegebenen Position einrastet durch die große Extratür ist ein einfaches einrollen gegeben. 
 
 
 
 



 
Leichtfahrzeug 460 Kg 
 
Länge 2,15 m, breite 1,36 m, höhe 1,57 m 
 
Reichweite 80 - 100 km. Geschwindigkeit 40 kmh 
 
Dieses Fahrzeug ist ein sogenanntes Mopedfahrzeug Höchstgeschwindigkeit:40 km/h 
 
Reichweite:90 km  
 
Gesamtgewicht:460 kg 
  

 
Zustand:Neu 
 

 
Festpreis  10.499 €  


